
Kindergeld-Nr.

Hinweise zur Änderungsmitteilung
finden Sie auf Blatt 2.

i

Familienname und Vorname der Person, die Kinderzuschlag bezieht

Änderungsmitteilung zum Kinderzuschlag

Hinweis zum Datenschutz: Ihre Daten werden aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Zweck der Verarbeitung der
Daten ist die Prüfung Ihres Anspruchs auf Kinderzuschlag. Nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Familienkasse und zu Ihren
Rechten nach Artikel 13 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter
www.arbeitsagentur.de/datenschutz-familienkasse), auf der auch die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind. Kinderzuschlagsakten
werden in der Regel nach dem Ende der letzten Kinderzuschlagszahlung noch für 6 Jahre aufbewahrt.

Bitte senden Sie die ausgefüllte und unterschriebene Änderungsmitteilung an Ihre Familienkasse.

Ich teile hiermit mit, dass sich meine Bedarfsgemeinschaft geändert hat:

Änderung der Bedarfsgemeinschaft1.

Ein weiteres Kind wurde in die Familie geboren.

Ein weiteres Kind unter 25 Jahren ist in meinen Haushalt eingezogen.

Ein Kind ist aus meinem Haushalt ausgezogen.

(kompletter Antrag mit Nachweisen)

Bis zu der Entscheidung über Ihren neuen Antrag wird Kinderzuschlag zunächst wie bisher weitergezahlt. Dadurch
kann Ihnen zu viel gezahlt werden mit der Folge, dass Sie den Betrag an die Familienkasse zurückzahlen müssen.
Wenn Sie das vermeiden möchten, können Sie auf die Weiterzahlung verzichten.

Ich möchte nicht, dass Kinderzuschlag zunächst wie bisher weitergezahlt wird und verzichte auf die Weiterzahlung.

Ich stelle hiermit einen neuen Antrag auf Kinderzuschlag.

Erneute Antragstellung

Die erforderlichen Unterlagen sind beigefügt.

Bitte senden Sie mir Antragsunterlagen zu.

Die erforderlichen Unterlagen reiche ich innerhalb eines Monats nach.
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Verzicht auf Weiterzahlung3.
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Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort Gültig seit / ab

Meine Anschrift hat sich wie folgt geändert:

Sonstige Änderungen4.

Meine Kontoverbindung hat sich geändert. Das Kindergeld und der
Kinderzuschlag sollen künftig auf folgendes Konto überwiesen werden:

Gültig ab

IBAN BIC

Kontoinhaber(in), falls abweichend von berechtigter Person

Unterschrift berechtigte Person bzw. gesetzliche Vertretung

Ort, Datum

Ich bin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen.

Der andere Elternteil bzw. mein(e) Partner(in) ist aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen.

2i

3i

Ich bin mit meiner Partnerin oder meinem Partner zusammen in einen Haushalt gezogen.

Meine Familie ist ins Ausland gezogen.

Sonstiges:

1i

2.

4i

Die Änderung ist eingetreten am (bitte Datum eintragen):
Datum



Welche Änderungen müssen Sie der Familienkasse mitteilen?

i Allgemeine Hinweise

Der Kinderzuschlag hilft dabei, den Bedarf Ihrer Familie zu decken. Wichtig ist daher, welche Mitglieder Ihrer
Familie in Ihrem Haushalt leben. Die Familienkasse nennt das „Bedarfsgemeinschaft“. Nach ihr richtet sich, ob ein
Anspruch auf Kinderzuschlag besteht oder nicht.

Bekommen Sie Kinderzuschlag und hat sich an der Bedarfsgemeinschaft etwas geändert, müssen Sie das
Ihrer Familienkasse gleich mitteilen. Änderungsmitteilungen an andere Behörden oder sonstige Stellen ge-
nügen nicht.

Ändert sich die Bedarfsgemeinschaft, wird der Kinderzuschlag immer ab dem Monat nach der Änderung
aufgehoben. Das heißt, zieht zum Beispiel ein Kind im Februar aus, wird der Kinderzuschlag ab März
aufgehoben. Dabei ist egal, wann über die Aufhebung entschieden wird. Die Aufhebung kann also zum
Beispiel auch im Mai für die Vergangenheit ab März erfolgen.

1i Änderung der Bedarfsgemeinschaft

Eine Änderung der Bedarfsgemeinschaft liegt in folgenden Fällen vor:

Ein weiteres Kind wurde in die Familie geboren.

Ein weiteres Kind unter 25 Jahren ist in Ihren Haushalt eingezogen.

Ein Kind ist aus Ihrem Haushalt ausgezogen.

Ein Kind hat geheiratet, ist mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen in Ihren Haushalt
eingezogen oder hat selbst ein eigenes Kind bekommen.

Sie, der andere Elternteil oder Ihr(e) Partner(in) sind/ist aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen
oder Sie sind zusammen in einen Haushalt gezogen.

2i Erneute Antragstellung

Wollen Sie auch in Ihrer neuen Bedarfsgemeinschaft Kinderzuschlag bekommen, müssen Sie einen neuen
Antrag stellen. Teilen Sie der Familienkasse Änderungen mit und ist sich die Familienkasse nicht sicher, ob Sie
damit auch einen Antrag stellen wollen, geht sie vorsorglich davon aus, dass Sie Kinderzuschlag weiter
beantragen wollen. Sobald alle Ihre Unterlagen vorliegen, wird die Familienkasse zeitnah entscheiden, ob Sie
auch in der neuen Bedarfsgemeinschaft Kinderzuschlag erhalten können.

Wenn Sie einen neuen Antrag auf Kinderzuschlag auf Grund einer Änderung der Bedarfsgemeinschaft gestellt
haben, wird bis zur Entscheidung über Ihren neuen Antrag Kinderzuschlag erst einmal weitergezahlt wie
bisher. Dadurch wird vermieden, dass Sie in dieser Zeit kein Geld bekommen. Mit der Entscheidung über Ihren
neuen Antrag wird dann festgestellt, ob Ihnen zu viel oder zu wenig gezahlt wurde.

Bekommen Sie für Ihre neue Bedarfsgemeinschaft einen höheren Kinderzuschlag, wird Ihnen der Betrag, der
Ihnen zu wenig gezahlt wurde, nachgezahlt.

Bekommen Sie für Ihre neue Bedarfsgemeinschaft einen niedrigeren Kinderzuschlag, müssen Sie den Betrag,
den Sie zu viel erhalten haben, an die Familienkasse zurückzahlen. Wenn Ihnen für Ihre neue Bedarfs-
gemeinschaft gar kein Kinderzuschlag mehr zusteht, müssen Sie den Betrag vollständig zurückzahlen.

3i Verzicht auf Weiterzahlung

Um zu vermeiden, dass Ihnen bis zu der Entscheidung über Ihren neuen Antrag vielleicht zu viel gezahlt wird und
Sie deshalb der Familienkasse etwas zurückzahlen müssen, können Sie auf die vorläufige Weiterzahlung des
Kinderzuschlags verzichten.

Wichtig: Wenn Sie darauf verzichten, dass der Kinderzuschlag erst einmal weiter gezahlt wird wie bisher, entfällt
in der Zeit die Zahlung des gesamten Kinderzuschlags. Es ist nicht möglich, für diese Zeit nur einzelne Beträge,
zum Beispiel für einzelne Kinder, nicht mehr zu zahlen.

4i Sonstige Änderungen

Bitte teilen Sie Ihrer Familienkasse auch mit, wenn sich Ihre Anschrift oder Bankverbindung geändert hat.

Blatt 2 von 2

G
es

el
ls

ch
af

tf
ür

P
ro

ze
ss

au
to

m
at

is
ie

ru
ng

m
bH

–
w

w
w

.fo
rm

la
b-

gm
bh

.d
e

©
ze

nt
ra

le
r

T
hü

rin
ge

r
F

or
m

ul
ar

po
ol

K
G

F
A

M
K

A
-0

40
-D

E
-F

L
–

V
or

dr
uc

k:
B

un
de

sa
ge

nt
ur

fü
r

A
rb

ei
t–

K
iZ

45
–

S
ta

nd
Ja

nu
ar

20
23

L
A

B
F

o
rm

Ein Kind ist vermisst gemeldet oder verstorben.

Ihre Familie ist ins Ausland gezogen.




